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23. Kundmachung der Landesregierung vom 11. April 1995 über die
Wiederverlautbarung des Tiroler Bezügegesetzes 1994

Artikel I

(1) Auf Grund des Art. 41 der Tiroler Lan-
desordnung 1989, LGBl. Nr. 61/1988, wird in
der Anlage das Tiroler Bezügegesetz 1994, LG-
Bl. Nr. 59, unter Berücksichtigung der durch
das Gesetz LGBl. Nr. 108/1994 erfolgten Än-
derungen wiederverlautbart.

(2) Die wiederverlautbarte Rechtsvorschrift
ist als „Tiroler Bezügegesetz 1995“ zu bezeich-
nen.

Artikel II

Das Gesetz über die Bezüge der Mitglieder
des Landtages und der Landesregierung,
LGBl. Nr. 47/1967, ist in seiner ursprünglichen
Fassung mit 1. Oktober 1967 in Kraft getreten
und wurde unter Berücksichtigung der durch
das Gesetz LGBl. Nr. 78/1972 erfolgten Än-
derungen mit der Kundmachung LGBl. Nr.
36/1973 als Tiroler Bezügegesetz 1973 wie-
derverlautbart. Das Tiroler Bezügegesetz 1973
wurde unter Berücksichtigung der durch die Ge-
setze LGBl. Nr. 9/1979, 13/1981 und 9/1982
erfolgten Änderungen mit der Kundmachung
LGBl. Nr. 20/1982 als Tiroler Bezügegesetz
1982 wiederverlautbart. Das Tiroler Bezüge-
gesetz 1982 wurde unter Berücksichtigung der
durch das Gesetz LGBl. Nr. 11/1985 erfolgten
Änderungen mit der Kundmachung LGBl. Nr.
62/1985 als Tiroler Bezügegesetz 1985 wie-
derverlautbart. Das Tiroler Bezügegesetz 1985
wurde unter Berücksichtigung der durch die
Gesetze LGBl. Nr. 46/1987, 30/1988 und
5/1994 erfolgten Änderungen mit der Kund-
machung LGBl. Nr. 59/1994 als Tiroler Bezü-
gegesetz 1994 wiederverlautbart.

Artikel III

(1) Gemäß Art. II des Gesetzes LGBl. Nr.
46/1987 ist § 17 des Tiroler Bezügegesetzes
1985 auf Präsidenten des Landtages, die Ru-
hebezugsbeiträge nach dieser Bestimmung ge-
leistet haben, sowie auf deren Hinterbliebene
weiterhin anzuwenden.

(2) § 17 des Tiroler Bezügegesetzes 1985
lautete:

„§ 17
Sonderbestimmungen

für den Landtagspräsidenten

(1) Für den Präsidenten des Landtages und sei-
ne Hinterbliebenen gilt § 14 sinngemäß mit der
Maßgabe, daß der Berechnung des Ruhebezuges
und des Ruhebezugsbeitrages das Amtseinkom-
men eines Landesrates zugrunde zu legen ist.

(2) Ebenso gilt § 15 sinngemäß mit der Maß-
gabe, daß an die Stelle des Amtseinkommens
die Aufwandsentschädigung einschließlich der
Amtszulage zu treten hat.“

Artikel IV

(1) Die Übergangsbestimmung des Art. II
der Novelle LGBl. Nr. 108/1994 lautet:

„Art ikel  I I

(1) Die §§ 9 und 14 in der bis zum Inkraft-
treten dieses Gesetzes geltenden Fassung sind
auf Personen, die zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes bereits einen Anspruch
nach den genannten Bestimmungen erworben
haben, weiterhin anzuwenden. Hiebei sind Be-
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stimmungen des Tiroler Bezügegesetzes 1994,
auf die in den §§ 9 und 14 verwiesen wird, eben-
falls in der bis zum Inkrafttreten dieses Geset-
zes geltenden Fassung anzuwenden.

(2) § 9 ist auf ehemalige Mitglieder des
Landtages, die zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieses Gesetzes einen Anspruch auf Ru-
hebezug nach der genannten Bestimmung un-
ter der Voraussetzung des Erreichens des er-
forderlichen Lebensalters gehabt hätten, wei-
terhin anzuwenden. Abs.1 zweiter Satz gilt
sinngemäß.

(3) Die §§ 2 Abs. 6 und 9 sind auf Mitglie-
der des Landtages, die dem Landtag bereits in
der XI. Gesetzgebungsperiode angehört haben
und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-

setzes dem Landtag angehören, weiterhin an-
zuwenden. Abs. 1 zweiter Satz gilt sinngemäß.

(4) Mitgliedern des Landtages, die dem
Landtag erst seit der XII. Gesetzgebungsperi-
ode angehören, sind die Ruhebezugsbeiträge,
die auf Grund des § 2 Abs. 6 in der bis zum In-
krafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung
geleistet wurden, rückzuerstatten.“

(2) Die Novelle LGBl. Nr. 108/1994 ist mit
1. Jänner 1995 in Kraft getreten.

Der Landeshauptmann:
Weingartner

Der Landesamtsdirektor:
Gstrein

Anlage
Tiroler Bezügegesetz 1995

1. A b s c h n i t t

Bezüge der Landtagsabgeordneten

§ 1
Arten der Bezüge

Den Mitgliedern des Landtages gebühren ei-
ne Aufwandsentschädigung, eine Reisekosten-
entschädigung und ein Auslagenersatz.

§ 2
Aufwandsentschädigung

(l) Die Aufwandsentschädigung gebührt in
der Höhe von 50 v. H. des jeweiligen Gehaltes
eines Landesbeamten des Dienststandes der
Allgemeinen Verwaltung, Dienstklasse IX, Ge-
haltsstufe 6, zuzüglich allfälliger Teuerungs-
zulagen. Außerdem gebühren Sonderzahlun-
gen. Für die Ermittlung der Sonderzahlungen
gelten die für die Berechnung der Sonderzah-
lungen der Landesbeamten geltenden Bestim-
mungen sinngemäß.

(2) Die Aufwandsentschädigung ist monat-
lich im vorhinein auszuzahlen. Für den Monat,
in den der Beginn oder das Ende der Ausübung
des Mandates fällt, gebührt die volle Auf-
wandsentschädigung.

(3) Wird ein Mitglied des Landtages beur-
laubt, so ruht der Anspruch auf Aufwandsent-
schädigung; Abs. 2 gilt sinngemäß.

(4) Der Anspruch des Ersatzmitgliedes auf
die Aufwandsentschädigung beginnt mit dem

Ersten des auf die Einberufung folgenden Mo-
nats und erlischt mit dem Ablauf des Monats,
in dem die Tätigkeit als Ersatzmitglied endet.

(5) Der Anspruch auf Aufwandsentschädi-
gung ruht, solange ein Mitglied des Landtages
auch Mitglied des Nationalrates oder des Bun-
desrates ist oder das Amtseinkommen eines Mit-
gliedes der Landesregierung nach dem 2. Ab-
schnitt bezieht. Bereits ausbezahlte Aufwands-
entschädigungen sind auf das Amtseinkommen
anzurechnen.

§ 3
Reisekostenentschädigung

(1) Den Mitgliedern des Landtages gebührt
als Abgeltung für den Aufwand, der bei Reisen
in Ausübung des Mandates innerhalb Tirols
entsteht, eine Reisekostenentschädigung. Sie
beträgt für die Mitglieder des Landtages mit
Ausnahme des Landtagspräsidenten 35 v. H.
der Aufwandsentschädigung. Für die im Bezirk
Lienz wohnhaften Mitglieder des Landtages
mit Ausnahme des Landtagspräsidenten erhöht
sich die Reisekostenentschädigung um
15 v. H. der Aufwandsentschädigung.

(2) Den Mitgliedern des Landtages mit Aus-
nahme des Landtagspräsidenten gebühren als
Abgeltung für den Aufwand, der bei Reisen in
Ausübung des Mandates außerhalb Tirols ent-
steht, die gleichen Vergütungen, wie sie einem
Landesbeamten der Dienstklasse VIII der All-
gemeinen Verwaltung zustehen.

(3) Dem Landtagspräsidenten gebührt eine
Reisekostenentschädigung in der Höhe der
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Reisekostenentschädigung eines Landesrates.
(4) Im übrigen gelten für die Reisekosten-

entschädigung nach den Abs. 1 und 3 die
Bestimmungen des § 2 Abs. 2 bis 5 sinngemäß.

§ 4
Amtszulage

(1) Dem Landtagspräsidenten und den Vi-
zepräsidenten des Landtages gebührt neben
den Bezügen nach § 1 eine monatliche Amts-
zulage.

(2) Die Amtszulage des Landtagspräsiden-
ten gebührt in der Höhe der Aufwandsent-
schädigung. Die Amtszulage der Vizepräsi-
denten des Landtages gebührt in der Höhe von
35 v. H. der Amtszulage des Landtagspräsi-
denten.

(3) Im übrigen gelten für die Amtszulage die
Bestimmungen des § 2 Abs. 1 zweiter und drit-
ter Satz, 2 und 3 sinngemäß.

§ 5
Auslagenersatz

(1) Der Auslagenersatz gebührt dem Land-
tagspräsidenten in der Höhe von 30 v. H. und
den Vizepräsidenten des Landtages in der Höhe
von 20 v. H. der Aufwandsentschädigung und
der Amtszulage, den übrigen Mitgliedern des
Landtages in der Höhe von 20 v. H. der Auf-
wandsentschädigung.

(2) Im übrigen gelten für den Auslagenersatz
nach Abs. 1 die Bestimmungen des § 2 Abs. 2
bis 5 sinngemäß.

§ 6
Kranken- und Unfallfürsorge

(1) Die Bestimmungen über die Kranken-
fürsorge der Tiroler Landesbeamten gelten für
die Mitglieder des Landtages, die nicht nach
anderen gesetzlichen Bestimmungen kranken-
versichert sind oder gegenüber einer Kranken-
fürsorgeeinrichtung eines anderen öffentlich-
rechtlichen Dienstgebers Ansprüche geltend
machen können, sinngemäß. Grundlage für die
Bemessung der Beiträge ist die Aufwandsent-
schädigung nach § 2 zuzüglich allfälliger
Amtszulagen nach § 4.

(2) Die Bestimmungen über die Unfallfür-
sorge der Tiroler Landesbeamten gelten für die
Mitglieder des Landtages sinngemäß. Bemes-
sungsgrundlage für die Zuerkennung von Lei-
stungen ist die Aufwandsentschädigung nach
§ 2 zuzüglich allfälliger Amtszulagen nach § 4.

2. A b s c h n i t t

Bezüge der Mitglieder
der Landesregierung

§ 7
Amtseinkommen, Auslagenersatz

(1) Den Mitgliedern der Landesregierung ge-
bührt für die Dauer ihrer Amtstätigkeit ein mo-
natliches Amtseinkommen. Es beträgt für den
Landeshauptmann 200 v. H. des jeweiligen Ge-
haltes eines Landesbeamten des Dienststandes
der Allgemeinen Verwaltung, Dienstklasse IX,
Gehaltsstufe 3, zuzüglich allfälliger Teuerungs-
zulagen. Das Amtseinkommen der Landes-
hauptmannstellvertreter beträgt 95 v. H. und
jenes der Landesräte 90 v. H. des Amtseinkom-
mens des Landeshauptmannes. Weiters gebüh-
ren hievon Sonderzahlungen. Für die Ermitt-
lung der Sonderzahlungen gelten die für die Be-
rechnung der Sonderzahlungen der Landesbe-
amten geltenden Bestimmungen sinngemäß.

(2) Den Mitgliedern der Landesregierung
gebührt ein monatlicher Auslagenersatz. Er be-
trägt für den Landeshauptmann 30 v. H., für die
Landeshauptmannstellvertreter und für die
Landesräte 25 v. H. des Amtseinkommens.

(3) Das Amtseinkommen und der Auslagen-
ersatz sind monatlich im vorhinein auszuzah-
len. Für den Monat, in den der Beginn oder das
Ende der Amtstätigkeit fällt, gebühren das
volle Amtseinkommen und der volle Ausla-
genersatz.

(4) Die nach diesem Gesetz dem Landes-
hauptmann zustehenden Ansprüche ruhen, so-
lange nach bundesgesetzlichen Vorschriften
Anspruch auf dem Grunde nach gleichartige
Leistungen besteht, unabhängig von der Höhe
der nach bundesgesetzlichen Vorschriften zu-
stehenden Leistungen.

(5) Die Mitglieder der Landesregierung ha-
ben vom Amtseinkommen und den Sonderzah-
lungen einen monatlichen Ruhebezugsbeitrag
in der Höhe von 16,5 v. H. zu leisten.

§ 8
Reisekostenentschädigung

(1) Den Mitgliedern der Landesregierung
gebühren als Reisekostenentschädigung

a) für Dienstreisen innerhalb Tirols 6 v. H.
des Amtseinkommens,

b) für Dienstreisen außerhalb Tirols die glei-
chen Vergütungen, wie sie einem Landesbe-
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amten der Dienstklasse IX der Allgemeinen
Verwaltung zustehen.

(2) Im übrigen gilt für die Reisekostenent-
schädigung nach Abs. 1 lit. a die Bestimmung
des § 7 Abs. 3 sinngemäß.

§ 9

(1) Mitglieder der Landesregierung erlei-
den, wenn sie Bedienstete einer Körperschaft
öffentlichen Rechtes, einer solchen Stiftung
oder Anstalt oder eines solchen Fonds sind, de-
ren Dienstrecht hinsichtlich der Gesetzgebung
in die Zuständigkeit des Landes fällt, als sol-
che in ihrer dienst- und besoldungsrechtlichen
Stellung keine Einbuße. Ihr Diensteinkommen
bzw. ihre Ruhe- und Versorgungsbezüge wer-
den jedoch auf die Dauer des Bezuges eines
Amtseinkommens nach § 7 bzw. eines Bezu-
ges nach dem Bezügegesetz, BGBl.Nr.273/
1972, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl.
Nr. 334/1993, stillgelegt. Die Zeit der Stille-
gung ist für die Bemessung des Ruhe- und Ver-
sorgungsbezuges ohne Leistung eines Pen-
sionsbeitrages anrechenbar.

(2) Bei Mitgliedern der Landesregierung,
die Bedienstete oder Empfänger eines Ruhe-
oder Versorgungsbezuges einer Körperschaft
öffentlichen Rechtes, einer solchen Stiftung
oder Anstalt oder eines solchen Fonds sind, de-
ren Dienstrecht hinsichtlich der Gesetzgebung
nicht in die Zuständigkeit des Landes fällt, ver-
ringert sich das Amtseinkommen (§ 7) um ihr
Nettodiensteinkommen bzw. um ihren Net-
toruhe- bzw. Nettoversorgungsbezug, soweit
nicht in den für sie geltenden Dienstrechtsvor-
schriften die Stillegung ihres Diensteinkom-
mens (Ruhe- bzw. Versorgungsbezuges) für
den Fall des Bezuges eines Amtseinkommens
nach § 7 vorgesehen ist. Unter dem Netto-
diensteinkommen (Nettoruhe- bzw. Nettover-
sorgungsbezug) sind die steuerpflichtigen Ein-
künfte aus Dienstverhältnissen im Sinne des er-
sten Satzes (der steuerpflichtige Ruhe- bzw.
Versorgungsbezug), vermindert um die darauf
entfallende Lohnsteuer, zu verstehen.

§ 10
Kranken- und Unfallfürsorge

Für die Mitglieder der Landesregierung gilt
§ 6 sinngemäß mit der Maßgabe, daß Grund-
lage für die Bemessung der Beiträge zur Kran-
kenfürsorge und für die Zuerkennung von Lei-
stungen aus der Unfallfürsorge das Amtsein-

kommen nach § 7 ist. Dies gilt auch im Fall des
§ 7 Abs. 4.

§ 11
Ruhebezüge

(1) Wird ein Mitglied der Landesregierung,
das nach dem Inkrafttreten des Gesetzes LGBl.
Nr.17/1960 der Landesregierung angehört hat
oder angehört, wegen eines in Ausübung des
Amtes eingetretenen Unfalles oder einer in
Ausübung des Amtes zugezogenen Krankheit
oder infolge eines solchen Unfalles oder einer
solchen Krankheit später ganz oder mindestens
50 v. H. erwerbsunfähig, so erhält es für die
Dauer der Erwerbsunfähigkeit ab dem auf sei-
nen Antrag, frühestens jedoch ab dem auf die
Einstellung des Amtseinkommens folgenden
Monatsersten einen monatlichen Ruhebezug.

(2) Nach einer achtjährigen Amtstätigkeit
gebührt auch ohne Zutreffen der Vorausset-
zungen nach Abs. 1 ein Ruhebezug, wenn das
ehemalige Mitglied der Landesregierung das
55. Lebensjahr vollendet hat, und zwar von
dem auf die Antragstellung folgenden Monats-
ersten, frühestens jedoch von dem auf die Voll-
endung des 55. Lebensjahres und die Einstel-
lung des Amtseinkommens folgenden Monats-
ersten an.

(3) Für den Ruhebezug, den Todesfall-, Be-
stattungs- und Pflegekostenbeitrag und den Pen-
sionssicherungsbeitrag gelten die pensions-
rechtlichen Bestimmungen für Landesbeamte
sinngemäß. An die Stelle der ruhebezugsfähi-
gen Gesamtdienstzeit treten alle Zeiträume der
Ausübung der Amtstätigkeit als Mitglied der
Landesregierung. Die Ruhebezugsbemessungs-
grundlage beträgt 80 v. H. des letzten Amtsein-
kommens (§ 7). Nach einer achtjährigen Amts-
zeit gebühren 50 v. H., für jedes weitere Jahr
6 v. H. bis zum Höchstausmaß von 100 v. H. der
Ruhebezugsbemessungsgrundlage. Eine Haus-
haltszulage gebührt nicht.

(4) Zeiten als Mitglied der Bundesregierung
oder des Nationalrates sind für die Begründung
des Anspruches und die Bemessung des Ruhe-
bezuges auf Antrag zur Gänze, Zeiten als Mit-
glied des Landtages oder des Bundesrates auf
Antrag zur Hälfte einzurechnen, wenn für die-
se Zeiten Beiträge geleistet werden, die ein
Mitglied der Landesregierung zu leisten gehabt
hätte. Eine mehrfache Berücksichtigung des-
selben Zeitraumes ist ausgeschlossen.

(5) Tritt zufolge eines der im Abs. 1 um-
schriebenen Umstände der Tod ein oder stirbt
ein im Genuß eines Ruhebezuges stehendes
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ehemaliges Mitglied der Landesregierung, so
erhalten seine Hinterbliebenen auf ihren An-
trag ab dem auf seinen Tod nächstfolgenden
Monatsersten eine Versorgung nach den für
Hinterbliebene von Landesbeamten geltenden
Vorschriften.

(6) Wird der Empfänger eines Ruhebezuges
neuerlich Mitglied der Landesregierung, so er-
lischt der Ruhebezug mit dem Ablauf des Mo-
nats, der dem Beginn des Anspruches auf das
Amtseinkommen vorangeht.

(7) Besteht neben dem Anspruch auf Ruhe-
bezug ein Anspruch auf

a) einen Bezug nach § 1,
b) eine Entschädigung oder einen Ruhebe-

zug nach dem Verfassungsgerichtshofgesetz
1953, BGBl. Nr. 85,

c) Zuwendungen (Bezüge, Ruhe- und Ver-
sorgungsbezüge) für die Tätigkeit als Mitglied
des Nationalrates oder des Bundesrates, als
Bundespräsident, Mitglied der Bundesregie-
rung, Staatssekretär, Landeshauptmann, Präsi-
dent oder Vizepräsident des Rechnungshofes,
Mitglied der Volksanwaltschaft, Bürgermei-
ster, Mitglied eines Gemeinderates oder Ge-
meindevorstandes,

d) ein Diensteinkommen oder einen Ruhe-
bzw. Versorgungsbezug aus einem Dienstver-
hältnis zu einer Gebietskörperschaft, zu einem
Fonds, zu einer Stiftung oder zu einer Anstalt,
die von Organen einer Gebietskörperschaft
oder von Personen (Personengemeinschaften)
verwaltet werden, die hiezu von Organen die-
ser Körperschaft bestellt wurden,

e) ein Einkommen oder einen Ruhebezug
aus der Tätigkeit als Mitglied des Vorstandes
oder als Geschäftsführer von Unternehmun-
gen, die Gesellschaften, Unternehmungen oder
Betriebe zum Gegenstand haben, die vom Ver-
staatlichungsgesetz, BGBl. Nr. 168/1946, oder
vom 2. Verstaatlichungsgesetz, BGBl. Nr. 81/
1947, erfaßt sind, oder von sonstigen Unter-
nehmen, bei denen oberste Organe des Landes
ein Bestellungs- oder Bestätigungsrecht hin-
sichtlich von Gesellschaftsorganen ausüben
oder an denen das Land allein oder gemeinsam
mit anderen Gebietskörperschaften mit wenig-
stens 50 v. H. beteiligt ist, sowie aus der Tätig-
keit als Mitglied des Generalrates der Öster-
reichischen Nationalbank,

f) Vergütungen aus der Tätigkeit als Mitglied
des Aufsichtsrates von Unternehmungen der in
der lit. e genannten Art,

g) wiederkehrende Geldleistungen aus der
gesetzlichen Pensions- und Unfallversiche-

rung, ausgenommen Pensionsleistungen auf
Grund einer freiwilligen Weiter- oder Höher-
versicherung,

so ist der Ruhebezug nur in dem Ausmaß
auszuzahlen, um das die Summe der in den lit. a
bis g genannten Beträge hinter dem Amtsein-
kommen (§ 7) zurückbleibt. Für die erforder-
lichen Vergleichsberechnungen sind die Brut-
tobeträge heranzuziehen. Der Vergleichsbe-
rechnung hinsichtlich der Versorgungsbezüge
ist jener Hundertsatz zugrunde zu legen, der
dem Hundertsatz des jeweils bemessenen Ver-
sorgungsbezuges entspricht. Bestehen aus ver-
schiedenen politischen Funktionen Ansprüche
auf Ruhebezüge gegenüber dem Land und ei-
ner Gemeinde oder einem Gemeindeverband,
so geht die Kürzung des Ruhebezuges nach die-
sem Absatz der Kürzung der anderen Ruhebe-
züge voraus.

§ 12
Weitergewährung des Amtseinkommens 

Mitgliedern der Landesregierung, die ohne
Anspruch auf Ruhebezug (§ 11) ausscheiden,
ist nach einer ununterbrochenen Amtstätigkeit
von mindestens einem Jahr auf die Dauer von
drei Monaten, von mindestens zwei Jahren auf
die Dauer von sechs Monaten, von mindestens
drei Jahren auf die Dauer von neun Monaten,
von mindestens vier Jahren auf die Dauer von
zwölf Monaten nach Beendigung ihrer Amts-
tätigkeit das ihnen im Monat des Ausscheidens
gebührende Amtseinkommen weiterzugewäh-
ren. Dies gilt nicht, wenn ein Mitglied der Lan-
desregierung deshalb ausscheidet, weil es zum
Mitglied des Nationalrates, des Bundesrates
oder des Landtages oder zum Bundespräsiden-
ten gewählt, zum Mitglied der Bundesregie-
rung oder zum Staatssekretär ernannt oder zum
Mitglied der Volksanwaltschaft oder zum Prä-
sidenten oder Vizepräsidenten des Rechnungs-
hofes gewählt wird.

3. A b s c h n i t t

Besondere Bestimmungen
für den Landeshauptmann

§ 13
Sonderbestimmungen

für den Landeshauptmann

(1) Gebühren dem Landeshauptmann ein
Ruhebezug nach bundesrechtlichen Vorschrif-
ten und ein Ruhebezug als ehemaligem Mit-
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glied des Landtages oder der Landesregierung
nach diesem Gesetz, so ist der nach diesem Ge-
setz gebührende Ruhebezug nur in dem Aus-
maß auszuzahlen, um das der nach bundes-
rechtlichen Vorschriften auszuzahlende Ruhe-
bezug als ehemaliger Landeshauptmann hinter
dem Bezug zurückbleibt, der der Bemessung
dieses Ruhebezuges zugrunde gelegt wurde.

(2) Für die Versorgungsbezüge der Hin-
terbliebenen eines Landeshauptmannes nach
diesem Gesetz gilt Abs. 1 sinngemäß.

4. A b s c h n i t t

Schluß- und Übergangsbestimmungen

§ 14
Zusammentreffen von Bezügen

§ 16a Abs. 1, 2, 4 bis 7 und 9 des Bezüge-
gesetzes, BGBl. Nr. 273/1972, zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl. Nr. 16/1994, gilt sinn-
gemäß mit der Maßgabe, daß insgesamt das

24. Verordnung des Landeshauptmannes vom 20. März 1995 über
die Festlegung der Tourismusregionen

Auf Grund des § 166 Abs. 5 der Gewerbe-
ordnung 1994, BGBl. Nr. 194, in der Fassung
des Gesetzes BGBl. Nr. 314/1994 wird ver-
ordnet:

§ 1
Tourismusregionen

(1) Für die Ausübung der gewerblichen
Tätigkeiten nach § 166 Abs. 2 Z. 1 der Gewer-
beordnung 1994 werden die Tourismusregio-
nen „Nordtirol“ und „Osttirol“ festgelegt.

(2) Die Tourismusregion „Nordtirol“ umfaßt
das Gebiet der politischen Bezirke Imst, Inns-

Der Landeshauptmann:
Weingartner

Der Landesamtsdirektor:
Gstrein

Amtseinkommen zuzüglich Auslagenersatz ei-
nes Mitgliedes der Landesregierung nicht über-
schritten werden darf.

§ 15
Vollziehung

Die Vollziehung dieses Gesetzes obliegt der
Landesregierung.

§ 16
Verzichtsverbot

Die Mitglieder des Landtages und der Lan-
desregierung dürfen auf die ihnen nach diesem
Gesetz zustehende Entschädigung nicht ver-
zichten.

§ 17
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. Oktober 1967
in Kraft.

(2) Im gleichen Zeitpunkt tritt das Gesetz
LBGl. Nr. 17/1960 außer Kraft.

bruck-Land, Innsbruck-Stadt, Kitzbühel, Kuf-
stein, Landeck, Reutte und Schwaz.

(3) Die Tourismusregion „Osttirol“ umfaßt
das Gebiet des politischen Bezirkes Lienz.

§ 2
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf
des Tages der Kundmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung des
Landeshauptmannes, mit der die Fremdenver-
kehrsregionen festgelegt werden, LGBl. Nr.
57/1982, außer Kraft.
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25. Kundmachung der Landesregierung vom 25. Oktober 1994 über
die Genehmigung einerÄnderung derGemeindegrenze zwischen
den Gemeinden Pfaffenhofen und Oberhofen im Inntal

§ 1

Die Tiroler Landesregierung genehmigt ge-
mäß § 2 Abs. 1 der Tiroler Gemeindeordnung
1966, LGBl. Nr. 4, zuletzt geändert durch das
Gesetz LGBl. Nr. 98/1991, die übereinstim-
menden Beschlüsse des Gemeinderates der Ge-
meinde Pfaffenhofen vom 22. Juni 1993 und
31. März 1994 und des Gemeinderates der Ge-
meinde Oberhofen im Inntal vom 24. Juni 1993
und 14. April 1994, mit denen folgende Ände-
rung der Gemeindegrenze zwischen der Ge-
meinde Pfaffenhofen und der Gemeinde Ober-
hofen im Inntal vereinbart wurde:

Der Verlauf der Gemeindegrenze zwischen
der Gemeinde Pfaffenhofen und der Gemeinde
Oberhofen im Inntal wird künftig ausgehend
von dem in der bisherigen Grenze gelegenen
Grenzpunkt Nr. 11278 durch die Grenzpunkte
11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284,
11285, 11286, 11287, 11288, 11289, 11290,
11291, 11292, 11293, 11294, 11295, 11296,
11297, 11298, 11299, 11300, 11301, 11302,
11303, 11304, 11305, 11306, 11307, 11308,
7551 und den in der bisherigen Grenze gelege-
nen Grenzpunkt Nr. 7538, ausgehend von dem in
der bisherigen Grenze gelegenen Grenzpunkt Nr.
7530 durch den Grenzpunkt Nr. 11309 und den
in der bisherigen Grenze gelegenen Grenzpunkt

Nr. 11310, ausgehend von dem in der bisherigen
Grenze gelegenen Grenzpunkt Nr. 11315 durch
den Grenzpunkt Nr. 8078 und den in der bishe-
rigen Grenze gelegenen Grenzpunkt Nr. 8077,
ausgehend von dem in der bisherigen Grenze ge-
legenen Grenzpunkt Nr. 7654 und dem in der bis-
herigen Grenze gelegenen Grenzpunkt Nr. 2653
entsprechend dem Plan des Amtes der Tiroler
Landesregierung vom 5. Mai 1993, Zl. IIId3-
1019/1916, gebildet. Der Grenzverlauf zwischen
den einzelnen Grenzpunkten ist geradlinig.

§ 2

Eine vemögensrechtliche Auseinanderset-
zung zwischen der Gemeinde Pfaffenhofen und
der Gemeinde Oberhofen im Inntal aus dieser
Grenzänderung findet nicht statt.

§ 3

Diese Grenzänderung tritt mit 1. Jänner 1995
in Wirksamkeit.

Der Landeshauptmann:
Weingartner

Der Landesamtsdirektor:
Gstrein
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